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lobcenter - Grundrechte Brandbrief

08.07.2016 - ... den Anforderung des Bundessozialqe- richts. Der KlÃ¤ger ist Ã¼ber die Rechtsfolgen einer Pflichtverletzung konkret, verstÃ¤ndlich, richtig und. 
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ROSi_HI1t



Rechtsstreit



BG-Nummer:



96204BG0065589



Name: Telefax: E-Mail: Datum:



Frau 030 555545 7099



~.



Ralph"So'es J, Jobcenter



Jobcenter-Berlin-Mitte_SGG-Stelle@jobcenter-ge_da



08. Juli 2016



Berlin Mitte



S 102 AS 26149/13



Der Beklagte hat die gerichtliche Anfrage vom 22."Juni 2&'f6~zur Kenntnis genommen. Der Beklagte ist mit einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung per Gerichtsbescheid nicht einverstanden. Die Rechtsfolgenbelehrung entspricht voll und ganz den Anforderung des Bundessozialqerichts. Der Kläger ist über die Rechtsfolgen einer Pflichtverletzung konkret, verständlich, richtig und vollständig belehrt worden. Die Rechtsfolgenbelehrung ist in sich schlüssig und individuell auf die Situation des Klägers angepasst. Des Weiteren wurde sie der Funktion, den Kläger in verständlicher Form aufzuklären, welche unmittelbaren und konkreten Auswirkungen eine nicht erfolgte Bewerbung auf seinen Leistungsanspruch haben wird, gerecht. ' Eine Formvorschrift für eine Rechtsfolgenbelehrung, insbesondere die Schriftgröße, Schriftart und Formetierunq gibt es schlicht nicht. Die gewählte Form kann weder als unleserlich oder in irgendeiner Art als verwirrend angesehen werden. Vielmehr wurde durch den Rahmen die Wichtigkeit der Belehrung nochmals hervorgehoben. Es wird mithin nicht davon ausgegangen, dass die Verständlichkeit der Belehrung unter ihrer Formatierung erheblich leidet. Gemessen an dem Empfängerhorizont des Klägers kann von einer rechtmäßig erfolgten Aufklärung der Rechtsfolqen gesprochen werden. Hilfsweise wird vorgetragen, dass in diesem Einzelfall davon ausgegangen werden kann, dass der Kläger den strengen Maßstab an der Kenntnis der Rechtsfolgen sogar ohne schriftliche Belehrung erfüllt. -2Postanschrift
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Maßstab hat der vom Gesetzgeber gewollte G/eichrang von schriftlicher Rechtsfo/genbe/ehrung und Kenntnis der Rechtsfolgen zu sein. Schon nach dem Wortlaut ist eine positive Kenntnis erforderlich; nicht ausreichend ist ein »Kennenmüssen«, also die zurechenbare, (grob) fahrlässige Unkenntnis der RechtsfoJgen, oder ein }}Kennenkönnen« (§ 45 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 SGB X). Wegen des Gleichrangs reicht auch nur eine (positive) Kenntnis aus, die hinsichtlich der potentiell handlungs/eitenden Wirkungen, insb. der Warn- und Signa/funktion, der einzelfallbezogenen schriftlichen Rechtsfolgenbelehrung gleichwertig ist. Erforderlich ist eine positive, aktuelle Kenntnis des jeweiligen Leistungsberechtigten von den konkreten Rechtsfolgen, die ein bestimmter Pflichtenverstoß in einer konkreten Situation haben wird. Der Leistungsberechtigte muss - zumindest im Rahmen einer Parallelwertung in der Laiensphäre - erfasst und verstanden haben, dass und welche Rechtsfo/gen sich bei einem bestimmten Verhalten ergeben werden. Erforderlich ist neben einem klaren Wissen um die differenzieren Rechtsfolgen auch die Fähigkeit, dieses Wissen in einer bestimmten Handlungs .• oder Konfliktsituation abrufen und intellektuell verarbeiten zu können. Eine abstrakt mögliche Kenntnis aus der Vergangenheit muss bei dem Leistungsberechtigten noch aktuell wirken (können) und so in dessen Bewusstsein verankert sein, dass es in der aktuellen Situation noch handlungsleitend wirken kann. (info also 2011 Heft 2, 53, beck-online) Der Kläger ist Vorsitzender der ,Bürgerinitiative Grundeinkommen e.V. und beschäftigt sich bereits seit mehreren Jahren intensiv mit den Sanktionsparagraphen und ihren Folgen. Seine Öffentlichkeitsarbeit wird dabei von mehreren auch rechtskundigen Menschen unterstützt. Seine Aktionen, Brandbriefe sowie Auseinandersetzungen mit der Rechtsmaterie kann man auf zahlreichen Internetseiten, wie zum Beispiel htt{>:1/wir-sind-boes.de/index.html nachlesen. Weitere Seiten: Schutz der Verfassung und der Menschenrechte: http://ralph-boes.de/ http://artikeI20gg.de/ http://artikeI1gg.de/



Bedingungsloses Grundeinkommen: http://buergerinitiative-grundeinkommen.de http://grundeinkommen-bedingungslos.blogspot.de http://fuer-grundeinkommen.de http://konsumsteuer.blogspot.com http://bundesagentur~fuer-einkommen.de http://grundeinkommen-nein-danke.de http://www.erster-mai.eu



Es ist mithin davon auszugehen, dass der Kläger die Rechtsfolgenbelehrung gelesen, verstanden, intellektuell verarbeitet hat und in dem Bewusstsein der Folgen seines Handeins vor dem potenziellen Arbeitgebers demonstriert und sich bewusst nicht beworben hat. Die Beteiligten haben ferner kein Interesse das Verfahren aufgrund von formalen Gegebenheiten zu beenden sondern streben eine rechtliche Prüfung der Rechtmäßigkeit der Anwendung des § 31 SGB 11 an. Insofern wird um Anberaumung einer mündlichen Verhandlung gebeten.
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Sanktion belegt. - Grundrechte Brandbrief 

16.06.2015 - Form der Bewerbung (telefonisch, schriftlich oder persÃ¶nlich) ... Die Bewerbungen fÃ¼r Kalendermonat MÃ¤rz 2015 hÃ¤tten bis 10. April 2015 ...
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lohnenter - Grundrechte Brandbrief 

03.02.2015 - Herrn ' BG-Nummer: 96204BG0065589 ... Sehr geehrter Herr Boes, = ... dass ich zukÃ¼nftige Schreiben, die wiederholt nur die Darstellung.
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Klage - Grundrechte Brandbrief 

05.08.2017 - 771,96 Euro auf mein Konto Ã¼berwiesen. Diesem ..... Und dies, obwohl permanente Angebote von meiner Seite da waren, die Sanktionen auch.
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lobr,enter - Grundrechte Brandbrief 

02.11.2016 - BeitrÃ¤ge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgefÃ¼hrt. Werden Ihnen Gutscheine oder geldwer - te Leistungen gewÃ¤hrt, lebt in dieser Zeit ...
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eine Maßnahme - Grundrechte Brandbrief 

11.05.2017 - 030 555545 2139. E-Mail: Jobcenter-Berlin-Mitte.Muellerstrasse. @jobcenter-ge.de ... Matchpoint 962/51000/17, Helfer/in - Büro, Verwaltung.
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Jobcenter - Grundrechte Brandbrief 

08.11.2016 - BA-Service-Haus. Mo., Di., Do., Fr. 08:00 - 12:30 Uhr S+U-Bahnhof Wedding. Bundesbank. Mi. geschlossen. 1 0086 Berlin. BIC: MARKDEF1760. Do 12.30 - 18.00 fÃ¼r BerufstÃ¤tige. IBAN: DE50760000000076001617 SchÃ¼ler/-innen, Studenteni-innen.
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Widerspruchsbescheid - Grundrechte Brandbrief 

19.06.2015 - Es entspricht dem Menschenbild des GG und dessen VerstÃ¤ndnis von der WÃ¼rde eines Individuums, dass frei Ã¼ber seine LebensfÃ¼hrung bestimmt, dass der Mensch zunÃ¤chst sich selbst unter Anstren- gung aller eigenen KrÃ¤fte und Mittel hil










 


[image: alt]





Widerspruchsbescheid - Grundrechte Brandbrief 

19.06.2015 - trachtet werden, da sie den Mangel der Ernstlichkeit seitens des WiderspruchsfÃ¼hrers erkennen lie- ÃŸen (Â§ 118 BGB). Ohne erkennbaren Rechtsbindungswillen des WiderspruchsfÃ¼hrers, wÃ¤re folglich kein wirksam geschlossener Ã¶ffentlich-
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iobcenter - Grundrechte Brandbrief 

17.01.2017 - mit dem Erlass als Verwaltungsakt (sofern notwendig) - jeweils mindestens 8 (pro Woche eine) BewerbungsbemÃ¼hungen um ...
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nicht eingegangen - Grundrechte Brandbrief 

Widerspruchsbescheid. Datum: 04. Juli 2017. GeschÃ¤ftszeichen: 139.S - 96204//0026589 â€“ W-96204-02862/17. Auf den Widerspruch des Herrn Ralph Boes wohnhaft Â» â€œ Spanheimstr. 11, 13357 Berlin. VO 12. April 2017 eingegangen am | 22. April 2017 gege
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Jobcenter - Grundrechte Brandbrief 

11.08.2016 - Berlin. Mitte. Jobcenter. Berlin Mitte, 10086 Berlin. '955A 123521' .... 2 Zweites Buch 80zialgesetzbuch - 8GB 11)sind Sie verpflichtet, in eigener.
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lobr,enter - Grundrechte Brandbrief 

02.11.2016 - ben, als er durch das Coaching verwirklicht werden soll. Sie Ã¤uÃŸern sowohl mÃ¼ndlich, als auch schriftlich klar, dass Sie zu keiner Kooperation ...
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e A - Grundrechte Brandbrief 

die Mietkosten fÃ¼r seine Wohnung in der Spanheimstr. 11, 13357 Berlin und. - die Kosten flir seine Krankenkasse. -' direkt an seine GlÃ¤ubiger zu Ã¼berweisen. Das Ã¼berwiesene Geld wird Ralph Boes als Darlehen gewÃ¤hrt. Das Darlehen wird Ralph Boes 
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Klage - Grundrechte Brandbrief 

05.08.2017 - Sehr geehrte Frau Richterin, sehr geehrter Herr Richter, ..... ich durch die wirtschaftlichen und politischen VerhÃ¤ltnisse gezwungen bin,.
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iobcenter - Grundrechte Brandbrief 

17.01.2017 - Frau . Servicerufnr.: 030 555545 2222. Telefax: 030 555545 2139 ... als Verwaltungsakt (sofern notwendig) - jeweils mindestens 8 (pro Woche.
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Gerichtsbescheid - Grundrechte Brandbrief 

28.04.2016 - April 2016 durch die Richterin Dr. Kulms fÃ¼r Recht ... April. 2014 bis 30. Juni 2014 einen vollstÃ¤ndigen Wegfall des ..... Dezember 2006 (GVBI.
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gobcentef - Grundrechte Brandbrief 

22.07.2015 - 0'30 555545 6602 BLZ 760 000 00 D0 12.30 â€”18.00 nur mit U+S-Bahnhof Weddinq. Klo.Nr. 760 016 17 Termin fÃ¼r BerufstÃ¤tige Buslinien 247( ...
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lohnenter - Grundrechte Brandbrief 

03.02.2015 - 13357 Berlin Durchwahl: â€š â€žâ€šï¬�v_i(Â» â€žJ; ... Jobcenter Berlin Mitte BA-Serviceâ€”Haus Moâ€ž Di., Do., Fr. 0800 .... Zeitarbeitsfirmen einzubeziehen.
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07.01.2017 - Grundrechte Brandbrief 

Ich hatte Sie gebeten, dass Sie strikt im Sinne des Gesetzes und der Dienstanweisungen. Ihres Amtes mit mir verfahren ... Mit freundlichem GruÃŸ,. 4.24 (-49.
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lohnenter - Grundrechte Brandbrief 

M â‚¬Ã¤iâ€š 11 2 (/(' Telefax: 030 555545 6602. Datum: 27. August 2015. Ihr persÃ¶nlicher Antrag vom 31.07.2015 auf ergÃ¤nzende Sachleistungen. Sehr geehrter Herr ...
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Jobcenter - Grundrechte Brandbrief 

08.11.2016 - Berlin Mitte. Jobcenter Berlin Mitte, 10086 Berlin ... 16. Internet: www.berlin.de/jobcenterimitte .... von Zeitarbeitsfirmen einzubeziehen. iederun.
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Ersatz der Eingliederungsvereinbarung - Grundrechte Brandbrief 

11.07.2016 - nachgewiesener Bewerbung bis zu einem jÃ¤hrlichen HÃ¶chstbetrag von 260,00 Euro. Bewerbungen, die vor erstmaliger Beantragung erstellt ...
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Beglaubigte Abschrift Sozialgericht Berlin Im ... - Grundrechte Brandbrief 

07.07.2017 - beitslosengeld II fÃ¼r den Zeitraum Juni bis August 2015 vollstÃ¤ndig entfallen ist. Mit Bescheid vom 21. Januar 2015 wurden dem KlÃ¤ger fÃ¼r die ...
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WÜRDE ODER LEBEN - - Grundrechte Brandbrief 

14.09.2016 - So schön das klingt, werden folgende Probleme dabei ausgeblendet: Erstens ist nicht geklärt, wie das Existenzminimum von derzeit 400 Euro ...
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